
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Mit uns wird aus einer Ente keine Pleite.
Ganz gleich, ob Sie publizieren, recherchieren, redigieren oder Bilder schießen – bei  
Ihrer Tätigkeit als Journalist, Autor, Redakteur oder Fotograf können leicht Fehler geschehen.  
Und für die Folgen müssen Sie Schadensersatz leisten.

Die Lösung: Unsere Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung

Was ist versichert?
 · Tätigkeit als

 – Journalist
 – Autor  
 – Redakteur
 – Fotograf  

 · Berufstätigkeit im In- und Ausland (weltweit – auch USA)
 · In- und ausländisches Recht verletzen oder nicht beachten 
 · Haftpflichtansprüche vor in- und ausländischen Gerichten 
 · Veröffentlichungen in audiovisuellen und elektronischen 

Medien einschließlich Internet 
 · Verletzung von 

 – Persönlichkeitsrechten 
 – Wettbewerbsrechten
 – Urheberrechten 
 – Datenschutzgesetzen 

 · Wir ersetzen auch Gerichts- und Anwaltskosten bei 
Ansprüchen auf Widerruf oder Unterlassung

Was ist nicht versichert?
Bestimmte Bereiche können nicht versichert werden. Das 
sollten Sie jetzt schon wissen – nicht erst im Schadensfall. 
Das sind z. B. Schäden
 · die Sie vorsätzlich herbeiführen.
 · die durch Ihr bewusst pflichtwidriges Handeln entstehen. 

Sie gehen davon aus, dass hierdurch kein Schaden 
entsteht (wissentliche Pflichtverletzung). 

 · mit Auslandsbezug 
 – Tätigkeiten über ausländische Niederlassungen/Büros
 – Ansprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter 

Unsere Extras auf einen Blick
 · Wir ziehen im Schadensfall keine Selbstbeteiligung ab und 

Ihre Honorare und Provisionen werden nicht abgezogen. 
 · Als Geschäftsführer oder Gesellschafter einer Kapitalge-

sellschaft bieten wir Ihnen Versicherungsschutz, wenn Sie 
in der bei uns versicherten Tätigkeit persönlich in Anspruch 
genommen werden. 

 · Selbst wenn Sie Ihren Versicherungsvertrag bei uns 
be  enden, besteht noch für fünf Jahre Versicherungs  schutz 
für alle während der Laufzeit begangenen Pflichtverletzun-
gen (Nachhaftung). 

 · Endet Ihr Vertrag beim Vorversicherer, übernehmen wir  
die Nachhaftung bis zu einer Versicherungssumme von  
1 Mio. Euro für fünf Jahre. 

 · Sie profitieren von einem attraktiven Beitragsnachlass, 
wenn Sie sich für einen Selbstbehalt im Schadensfall 
entscheiden. 

 · Wir bieten Ihnen gegen einen kleinen Zuschlag an, die 
Nachhaftung auf 10 Jahre zu verlängern.  

Das kann auch Ihnen passieren:
In einer Gerichtsberichterstattung werden die Fotos vom 
Angeklagten mit denen eines Zeugen verwechselt. Das 
Foto des Zeugen erscheint in der Zeitung als das des 
Täters. Der Zeuge erhebt Schadenersatzklage in Höhe von 
12.500 Euro, ERGO übernimmt.
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Journalisten, Autoren   
und Redakteure


